
Gemeinde haftet nicht
für geplatzte Reifen

Gemeinden müssen Straßen
frei von Gefahren halten –
Stichwort Verkehrssicherungs-
pflicht. Doch wo sind die Gren-
zen und wann fängt die Verant-
wortung des Autofahrers an?
In jedem Fall dient die Siche-

rungspflicht nicht dazu, dass
Verkehrsteilnehmer das „allge-
meine Lebensrisiko“ auf die Ge-
meinden abwälzen können,
heißt es in einem Urteil des
Landgerichts Flensburg.
Ein Autofahrer wollte dabei

Schadenersatz von einer Ge-
meinde, weil er sich in Bruch-
stellen am Straßenrand zwei
Reifen platt gefahren hatte.
Doch das Gericht wies ihn ab.
Es sei zu erkennen gewesen,
dass die Straße in weiten Teilen
nicht befestigt und der äußere
Straßenrand nicht stabil sei.
Entsprechend hätte er langsa-
mer fahren müssen, als er dem
Gegenverkehr dorthin aus-
wich.
„Eine Pflichtverletzung be-

ginnt grundsätzlich erst dort,
wo auch für den aufmerksamen
Verkehrsteilnehmer eine Ge-
fahrenlage überraschend ein-
tritt und nicht rechtzeitig er-
kennbar ist“, schreibt das Land-
gericht in den Leitsätzen seines
Urteils, auf das der ADAC hin-
weist. (Az.: 2 O 90/25)
Der Mann war wegen eines

entgegenkommendenAutos auf
dem rechten asphaltiertenRand
weitergefahren - dabei gab es
einen lautenKnall: Beide Reifen
an der rechten Seite platzten,
zudem wurde die Felge beschä-
digt. Der Schaden: 1.400 Euro.
Diesen Betrag wollte der Fahrer
von der Gemeinde erstattet be-
kommen. Sein Argument: Die

Gemeinde hätte die Verkehrssi-
cherungspflicht verletzt.
Die Bruchstellen wären am

rechten Straßenrand gewesen –
in einer Größe von 13 bis 15
Zentimetern. Auch das dane-
benliegende ausgewaschene
Bankett mit – erkennbaren –
tiefen Schlaglöchern wäre nicht
in einem befahrbaren Zustand
gewesen, lauteten seine Argu-
mente.
Der Autofahrer vertrat die

Ansicht, die Gemeinde wäre
verpflichtet gewesen, die
Bruchstellen zu reparieren oder

vor ihnen zu warnen. Das sah
die betroffene Gemeinde ganz
anders: Die Straße stand unter
regelmäßiger Kontrolle und die
Schäden wären erkennbar ge-
wesen. Die Sicherungspflicht
sah sie nicht verletzt. Deshalb
ging die Sache vor Gericht.
Im Detail führte das Gericht

aus: Ja, die entsprechendenVor-
schriften nehmen die Gemein-
de zwar grundsätzlich in die
Pflicht, dieVerkehrsflächen von
Gefahren freizuhalten. Siemuss
imRahmen des Zumutbaren al-
les tun, auf solche Gefahren zu

reagieren, um die Verkehrsteil-
nehmer zu schützen.
Aber: Sie muss nicht für alle

erdenkbaren Möglichkeiten
Vorsorge treffen. Eine absolute
Gefahrlosigkeit kann nicht ein-
gefordert werden.
Der zuständige Bauhof führte

drei bis vier Kontrollen im Jahr
an der Straße durch, die letzte
zwei Wochen vor dem Unfall.
Das wertete das Gericht dahin-
gehend, dass alles Zumutbare
getan worden wäre.
In diesem Fall sei außerdem

für einen ortsunkundigen Fah-

rer, wie den Kläger, erkennbar
gewesen, dass es sich um eine in
weiten Teilen unbefestigte Stra-
ße handelte. Sie war bei Gegen-
verkehr erkennbar nur mit re-
duziertem Tempo zu befahren.
LautGerichtwar auch zu erken-
nen, dass der äußere Rand nicht
genügend stabil war. Mit Ab-
bruchkanten musste man rech-
nen.
Der Mann hätte in dem Fall

die schadhafte Stelle also selbst
erkennen können. Deshalb
wurde seine Klage abgewiesen.
(DPA)

Flickenteppich und Kraterlandschaften: Nicht immer ist der Straßenbelag ideal - welche Pflicht hat die Gemeinde, Gefahren abzuwen-
den? FOTO: FEDERICO GAMBARINI/DPA

Wohngebäudeversicherung: Was
Käufer und Erben wissen sollten

Haus ge- oder verkauft? Dann
brauchen Sie oder der neue
Eigentümer Ihrer Immobilie
sich vorerst keine Sorgen um
den Versicherungsschutz des
Hauses oder der Wohnung zu
machen. Denn bei einem
Eigentumsübergang geht auch
die Wohngebäudeversiche-
rung auf den neuen Eigner
über. So sieht es dasGesetz vor.
Das soll einen nahtlosenVersi-
cherungsschutz gewährleisten
und verhindern, dass Eigentü-
merinnen und Eigentümer
durch unvorhersehbare Ge-
fahren in finanzielle Not gera-
ten.
Neue Eigentümer sind des-

wegen aber nicht auf Gedeih
und Verderb auch in Zukunft

dem Tarif des Vorgängers aus-
geliefert. Ihnen steht nach dem
Kauf ein Sonderkündigungs-
recht zu, entweder sofort oder
zum Ende des Versicherungs-
zeitraums - je nachdem, was
der Vertrag vorsieht. Ein Blick
ins Kleingedruckte oder eine
Nachfragebeim jeweiligenAn-
bieter bringen Klarheit.
Im Erbfall gilt dem Gesamt-

verband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft zufolge
hingegen kein Sonderkündi-
gungsrecht. Mit Annahme der
Erbschaft treten Erben auto-
matisch in die Rechte und
Pflichten des Erblassers ein -
und können daher nur ordent-
lich zum Ende der Vertrags-
laufzeit kündigen. (DPA)

Wohnung oder Haus erworben? Dann geht zunächst auch die Wohngebäudeversicherung des Vorbesit-
zers auf Sie über. FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA-MAG

19KleinanzeigenSONNABEND, 7. FEBRUAR 2026


